
 

 
 
 

DIE WIRKLICHKEIT DER KONKRETEN FREIHEIT? 
ZUR EINLEITUNG 

 
Michael Städtler 

 
Ist Hegels Staat die Wirklichkeit der konkreten Freiheit? Um eine Antwort auf diese 
Frage zu ermöglichen, ist es unumgänglich, Hegels Begriff des Staates als sittliche 
Idee zu erörtern; das bedeutet aber, ihn als Einheit des Begriffs der Sittlichkeit – 
seiner unvermittelten Momente Familie und Gesellschaft – mit ihrer Wirklichkeit 
und deren gegenständlichen Bedingungen, in seinen philosophischen Zusammen-
hängen zu erörtern. Als Mittelpunkt dafür eignet sich Hegels am weitesten ausge-
führte Staatslehre am Ende der Grundlinien der Philosophie des Rechts. Der Staat 
gilt hier insofern als konkrete Freiheit, als er die in der modernen Welt, die Hegel 
grob gegen die Antike abgrenzt, hervor- und auseinandergetretenen individuellen 
Interessen mit dem Allgemeinen einer sittlichen Ordnung vermittelt, d.h. beides 
bewahrt und aufeinander bezieht und dadurch Freiheit überhaupt erst verwirklicht; 
weder im bloßen Kampf besonderer Interessen, noch in der Allgemeinheit einer 
selbstverständlichen Ordnung, in der Individualität gar nicht bewusst wird, gibt es 
Freiheit. Dieser Gedanke konkreter Allgemeinheit ist die geniale Antwort auf das 
naturrechtliche und vertragstheoretische Staatsverständnis, demzufolge das Allge-
meine schließlich immer einer als individuell gedachten Freiheit beschränkend ge-
genübertritt.1 Allerdings ist dies konkrete Allgemeine von Kants Konzept prakti-
scher Vernunft gar nicht fundamental unterschieden, denn mit der moralischen Re-
flexion auf die sittliche Möglichkeit der eigenen Maximen wird nicht bloß das rein 
subjektive Gewissen angerufen, sondern der Einzelne vermittelt seinen besonderen 
Willen mit der Idee eines allgemeinen Willens. Besonders deutlich wird das in 
Kants Formulierung vom Reich der Zwecke, in dem alle besonderen Zwecke mit-
einander systematisch und deshalb kollisionsfrei koordinierbar sein sollen. Freilich 
kommt es Kant nicht in den Sinn, dies im Rahmen einer konkreten Sozialphiloso-
phie auszuführen; es bleibt formell. Der größere Unterschied ist jedoch, dass für 
Kant mit der freien Willensbestimmung ein Sollen verbunden ist, für Hegel jedoch 
eine Wirklichkeit. Freiheit ist für ihn nicht im Gegensatz zur Wirklichkeit bestimm-
bar, sondern nur im Rahmen einer Wirklichkeit, die schon geschichtlich verwirk-
lichte Freiheit ist; nicht als Ausdruck reiner praktischer Vernunft des Einzelnen, 
sondern als geschichtlich gewordene wirkliche Allgemeinheit der Einzelnen in ei-
ner Gesellschaft.  

 
1   Zum nichtinstrumentellen Charakter des Staates bei Hegel vgl. Siep 2010b, 41. Zur Abgren-

zung Hegels gegenüber dem Naturrecht vgl. Jaeschke 2003, 365f. Brooks 2017, 457ff. plädiert 
dafür, Hegel als Naturrechtstheoretiker zu lesen, aber im Unterschied zur Tradition des Exter-
nalismus (Beurteilung des Rechts nach äußeren Maßstäben) als Internalismus (Beurteilung des 
Rechts nach immanenten Maßstäben).  
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Die entscheidende Frage ist nun, ob Hegels Begriff konkreter Allgemeinheit 
auf die geschichtliche Realität von Familie, Gesellschaft und Staat tatsächlich zu-
treffe; es muss sogar gefragt werden, ob auf diese Realitäten Hegels Begriff des 
abstrakten Allgemeinen, der noch nicht voll entfalteten Freiheit, zutreffe. Das abs-
trakte Allgemeine ist nämlich logisch ein Derivat des konkreten Allgemeinen, es 
ist dessen privative Negation. Beide hängen derart zusammen, dass die Notwendig-
keit, die das konkrete Allgemeine beansprucht, aus der Mangelhaftigkeit des abs-
trakten begründet wird: Freiheit, die in Moralität, Familie und Gesellschaft nur de-
fizitär verwirklicht ist, kann nur in der konkreten Allgemeinheit des Staates wirk-
lich sein; und dies ist nicht als Sollen gemeint. Damit folgt das Verhältnis von abs-
trakter und konkreter Freiheit dem Modell des ontologischen Gottesbeweises, der 
aus der privativen Negation eines Gottesbegriffs ohne Existenz, den vollständigen 
Begriff des notwendig existierenden Gottes begründet; hiervon wird noch die Rede 
sein. – Weil der Begriff der Wirklichkeit der Freiheit, sein Verhältnis zu Notwen-
digkeit und Zufälligkeit sich somit als grundlegend für Hegels Rechtsbegriff er-
weist, soll der Schwerpunkt dieser Vorrede auf diesen logischen Problemen liegen, 
nachdem einige Bemerkungen zur Einordnung der Staatslehre im Allgemeinen vor-
angeschickt sein werden.  
 
 

1. HEGELS STAATSLEHRE IM KONTEXT 
 
Insofern er den Endpunkt der rechtsphilosophischen Argumentation darstellt, ist 
der Staat als Resultat der Entwicklung der vorhergehenden Bestimmungen zu be-
greifen. Hegel beginnt in der Einleitung mit dem Begriff der Freiheit und geht über 
zu deren objektiven Bedingungen, den allgemeinen privatrechtlichen Bestimmun-
gen im ‚abstrakten Recht‘. Anschließend erörtert er die subjektiven Grundlagen von 
Recht, womit die Begriffe der ‚Moralität‘ gemeint sind. Schließlich werden unter 
dem Titel ‚Sittlichkeit‘ kollektive Beziehungen von Menschen bestimmt, von der 
Familie über die Gesellschaft bis zum Staat, einschließlich der Staatenverhältnisse.2 
Nachdem Kant zwischen Ethik und Recht aufgrund der unterschiedlichen Ver-
pflichtungsformen – durch äußeren oder durch inneren Zwang – unterschieden 
hatte, fasst Hegel noch einmal, wie das frühere Naturrecht, alle Disziplinen der 
praktischen Philosophie in eine Einheit zusammen. So heißen die Grundlinien auch 
Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Schon innerhalb der Rechtsphi-
losophie selbst kommt den einzelnen Teilen deshalb keineswegs eine unabhängige 
Selbstständigkeit zu, als ob das abstrakte Recht die Regeln des Verkehrs auf dem 
Markt setze, der Familienabschnitt die Normen der Familie, die bürgerliche Gesell-
schaft soziale Normen und der Staatsabschnitt eben politisches Recht.3 Das Ver-
hältnis ist komplizierter: Zwar ist jede Stufe „ein eigenthümliches Recht, weil jede 
dieser Gestalten Bestimmung und Daseyn der Freyheit ist“4, aber zugleich haben 

 
2   Für einen präzisen Überblick über die Grundlinien vgl. Jaeschke 2003, 373–400. 
3   Vgl. Honneth 2015, 125.  
4   Hegel, Grundlinien, GW 14.1, § 30 Anm. 
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die höheren, konkreteren Stufen gegenüber den abstrakteren auch das höhere Recht, 
sie zu beschränken.5 Zudem ist die dialektische Entwicklung der Stufen nicht als 
historische Entwicklung zu sehen: Als selbstständige Gestalten können die abstrak-
teren Stufen erst im Rahmen konkreter Sittlichkeit fungieren.6 Zum Beispiel gibt es 
im abstrakten Recht selbst keinerlei Institutionen, die seine Wirklichkeit verbürgen 
könnten; die Rechtspflege fällt erst in die bürgerliche Gesellschaft.7 Im vollendeten 
Sinn von Recht zu reden ist erst im Staat möglich. 

Des Weiteren ist die praktische Philosophie als Ganzes in Hegels philosophi-
schem System Bestandteil der Philosophie des Geistes, deren zentrale Themen 
Selbstbewusstsein und Freiheit sind, im Unterschied zur Philosophie der Natur, die 
sich auf unmittelbar naturgesetzlich notwendige Zusammenhänge bezieht, die nur 
an sich, in der unentwickelten Anlage, geistig sind. Innerhalb der Philosophie des 
Geistes ist Recht als objektiver Geist bestimmt, als die Sphäre, in der Subjektivität 
sich selbst ein äußeres Dasein gibt, gedachte Ordnungen objektiv setzt. Der objek-
tive Geist geht direkt aus dem Praktischwerden des Denkens, aus dem Übergang 
theoretischer zu praktischer Erfassung der Welt hervor und entwickelt sich bis zum 
Staat, in dem die Freiheit zum selbstbewussten Prinzip der geistigen Wirklichkeit 
entwickelt sei. Aber der Staat ist noch immer ein einzelner, eine partikulare Ver-
wirklichung des Geistes, weshalb die Beziehung der Staaten in der Weltgeschichte 
von ihrem immanenten Prinzip, dem Geist, über die Partikularität und Endlichkeit 
des objektiven Geistes hinausgetrieben wird zum absoluten Geist:  

„Der denkende Geist der Weltgeschichte aber, indem er zugleich jene Beschränktheiten der 
besondern Volksgeister abstreift, erfaßt seine concrete Allgemeinheit, und erhebt sich zum 
Wissen des absoluten Geistes, als der ewig wirklichen Wahrheit“8.  

Diese geistige Allgemeinheit des absoluten Geistes stellt sich dar in den Stufen der 
Kunst (in der das Geistige äußerlich dargestellt wird), der Religion (in der schon 
ein gedachter, aber noch mit bildlicher Vorstellung verknüpfter Inhalt das Geistige 
darstellt) und der Philosophie (in der schließlich der Begriff sich denkend in be-
grifflicher Form entfaltet).  

Die konsequente Selbstdarstellung des Begriffs bloß im Medium von Begriffen 
formuliert Hegel in der Wissenschaft der Logik, die keine formale Logik ist, son-
dern eine Verbindung logischer und ontologischer Momente im klassischen Sinne 
von Metaphysik als Wissenschaft der Wissenschaften und des Wissens beabsich-
tigt. In der Wissenschaft der Logik sind alle Begriffe der wissenschaftstheoretischen 
Reflexion – vom Sein über Qualität und Quantität, Wesen, Erscheinung und Wirk-
lichkeit, Begriff, Urteil und Schluss, Objektivität und Idee, bis hin zum Absoluten 
– in ihrem Verhältnis zueinander und dem Anspruch nach allein aus ihren imma-
nenten Bestimmungen entwickelt. Mit dieser ontologischen Logik beansprucht He-
gel, die allgemeinen Formbestimmungen aller Gegenstandsbereiche und von deren 
Verhältnissen zueinander anzugeben. Selbstverständlich beruht auch in der 
 
5   Vgl. Hegel, Grundlinien, GW 14.1, § 30. 
6   Vgl. ebd., § 32. 
7   Vgl. Siep 2017, 197–218, 204. 
8   Hegel, Enzyklopädie (1830), GW 20, § 552. 
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Rechtsphilosophie „das Ganze wie die Ausbildung seiner Glieder auf dem logi-
schen Geiste“9.  

Damit ist nicht bloß gemeint, dass es in der Rechtslehre nicht unlogisch zugehe, 
sondern viel mehr, dass das Recht ein systematisch bestimmter und bestimmbarer 
Bestandteil der vernünftig strukturierten Wirklichkeit als eines Ganzen ist. Unter-
halb dieses Anspruchs ist Hegels Rechtslehre weder angemessen zu begreifen noch 
auch angemessen zu kritisieren.  
 
 
2. AKTUALISIERUNG ODER SYSTEMATISCHE KRITISCHE REZEPTION? 
 
Dem systematischen Anspruch Hegels zum Trotz ist es heute üblich geworden, 
seine Rechtsphilosophie zu ‚aktualisieren‘, indem einzelne Teile aus ihr herausge-
löst werden und entweder als Glanzlichter zu neuen Theorien verarbeitet oder als 
veraltet eliminiert werden. In der ersten Manier ist z.B. Hegels Begriff der Arbeit 
als allgemeine Handlungstheorie missverstanden worden,10 oder ein Begriff der An-
erkennung als ‚moralische Grammatik sozialer Konflikte‘ an Hegel angelehnt wor-
den.11 Neuestens sind Hegels Begriff der Sittlichkeit und näher sein Konzept der 
Korporation als Grundlagen aktueller Sozialkritik erörtert worden.12 Auf der ande-
ren Seite ist beispielsweise bemerkt worden, dass Hegels Staatslehre zwar modern 
sei, dass aber ihre Aktualität von historischen Grenzen und nicht mehr akzeptablen 
Prämissen befreit werden könne und müsse.13  

Beide Aktualisierungsweisen verursachen Probleme, weil sie die systematische 
Form von Hegels Denken ignorieren. Das Hervorheben einzelner Lehrstücke reißt 
diese aus dem Zusammenhang, den Hegel für ihr Begreifen für notwendig erachtet 
hat. Das bedeutet aber, dass diese Lehrstücke von Hegel so konstruiert sind, dass in 
sie alle rechtlichen, sittlichen, geistphilosophischen und logischen Voraussetzun-
gen des systematischen Ortes, an dem diese Stücke jeweils stehen, bestimmend ein-
fließen: Ihr Begriff ist implizit mit diesen Voraussetzungen gesättigt. Wer einzelne 
Stücke davon isoliert, läuft Gefahr, die Voraussetzungen, die er nicht will, unbe-
merkt und unreflektiert sich einzuhandeln.  

 
9   Hegel, Grundlinien, GW 14.1, 6. Vgl. Vieweg 2012, 26. Eine weniger enge Anbindung der 

realphilosophischen Abhandlungen und Vorlesungen an die Logik sieht Jaeschke 2003, 274. 
10  Vgl. Quante 1993. 
11  Vgl. Honneth 2010. Der Begriff der Anerkennung gehört bei Hegel nicht in die Rechtsphilo-

sophie, sondern geht dieser voraus, und zwar näher als ein Verhältnis des Anerkennens, das 
mit der geschichtlichen Herstellung von Eigentums- und Herrschaftsverhältnissen verbunden 
ist (vgl. Hegel, Realphilosophie, 213–217 und Hegel, Phänomenologie, GW 9, 109–116). Diese 
Verhältnisse sind Hegel zufolge im Recht bereits zur zweiten Natur geworden, Anerkennungs-
kämpfe finden hier nicht mehr statt. Das Recht hat es Hegel zufolge nicht mit der Organisation 
von Anerkennung zu tun, sondern ist eine Form von Anerkanntsein. 

12  Vgl. zur Sittlichkeit Spieker / Schwenzfeuer / Zabel (Hg.) 2019, zur Korporation Ellmers / 
Herrmann (Hg.) 2017.  

13  Vgl. Siep 2010a. 
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Das Entfernen ‚überholter‘ Stellen hingegen erweckt den Eindruck einer davon 
unabhängig gültigen Theorie. Für Hegel hat aber jedes Element der Rechtslehre 
dort, wo es steht, seinen systematischen Ort. Wer Brüche oder Widersprüche aus 
der Rechtslehre entfernt, um daraus eine akzeptable Theorie zu gewinnen, verdeckt 
damit, dass Hegels Rechtslehre an diesen Stellen aus eigener innerer Dynamik auf 
Brüche und Widersprüche führt. Damit wird auch die Erkenntnis möglicher Prob-
leme des Ganzen verhindert. Anders gesagt: Das Problem, das es zu verstehen gilt, 
ist nicht, dass zum Beispiel Hegels Begriff des Monarchen obsolet ist und deshalb 
vielleicht zu anderen Begriffen schief steht; sondern es gilt zu verstehen, warum 
Hegel sich aus der inneren Systematik der Rechtslehre heraus veranlasst findet, eine 
solche Institution vorzusehen.  

Beide Aktualisierungsweisen sind auf aktuell anwendbare Teile der Rechtsphi-
losophie konzentriert. Erkenntnistheoretisch liegt dem häufig die Überzeugung zu 
Grunde, dass Hegels systemphilosophische Einbettung der Rechtsphilosophie für 
die heutige, nachmetaphysische, Philosophie ‚zu anspruchsvoll‘ sei.14 Abgesehen 
von dem, was Hegel dazu gesagt hätte – „Der Mensch, da er Geist ist, darf und soll 
sich selbst des Höchsten würdig achten“15 – ist Hegels Philosophie, und das heißt, 
jeder Satz derselben, unterhalb dieses Anspruchs nicht zu bekommen.16 Kritik ist 
allemal nötig; aber sie kann ihre Stärke nur aus dem System ziehen, das sie kriti-
siert. Wird es stattdessen ignoriert, entstehen alltagstaugliche Lehrstücke, die Hegel 
nur mehr als Autorität im Namen führen. 

Die durchaus notwendige kritische Rezeption der Hegelschen Rechtslehre 
muss diese als avancierte Gestalt klassischer bürgerlicher Rechtsphilosophie, als 
entwickeltes theoretisches Selbstbewusstsein der bürgerlichen Gesellschaft und ih-
rer politischen Institutionen auffassen – und aus den Brüchen im System dieses 
Selbstbewusstseins lernen. Mit Aristoteles sind Fehler in der Darstellung als Hin-
weise auf Probleme in der Sache zu deuten,17 nicht als zu eliminierendes Versagen 
des Autors. Wer aber die Brüche im Ganzen, die offenen Stellen erkennen und un-
tersuchen will, muss das Ganze als Ganzes ernst nehmen. In dieser Absicht wird 
Hegels Staatslehre im vorliegenden Sammelband – soweit das im verfügbaren Rah-
men möglich ist – in ihre Zusammenhänge gestellt. Am Anfang stehen theoriege-
schichtliche sowie werk- und entwicklungsgeschichtliche Einordnungen und das 
Verhältnis zur Logik. Anschließend wird die Bedeutung des abstrakten Rechts und 
der Sittlichkeit für das Staatskapitel beleuchtet, bevor die einzelnen Aspekte des 
Staates selbst zur Diskussion kommen. Ein Ausblick auf diejenige Kritik an Hegel, 

 
14  Vgl. z.B. Honneth 2013, 107. Honneth schlägt vor, Hegels Rechtslehre ohne Rücksicht auf 

„Geistmetaphysik“ zu interpretieren, oder gar „als eine Art von Steinbruch glänzender Einzeli-
deen zu behandeln“ (vgl. Honneth 2001, 12). Vgl. auch Neuhouser 2000, 4 und Wood 1990, 5. 

15  Hegel, Geschichte der Philosophie I, TWA 18, 13. 
16  So auch Vieweg 2012, 33. Neuerdings wird die Verbindung von Rechtsphilosophie und Logik 

bei Hegel zunehmend wahrgenommen und bearbeitet. Vgl. vor allem Brooks / Stein (Hg.) 2017, 
1ff. Der Sammelband befasst sich insgesamt ausschließlich mit logischen oder methodischen 
Fragen der praktischen Philosophie Hegels. 

17  Vgl. Aristoteles, Metaphysik, III, 995a. 
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die sich nicht abstrakt von Hegel abstößt, sondern privativ an ihn anschließt, bildet 
den Schluss der Sammlung.  
 
 

3. DER WISSENSCHAFTSBEGRIFF IN HEGELS VORREDE 
 
Hegel selbst hat seinen systematischen Begriff davon, was eine Rechtsphilosophie 
leisten muss, in seiner viel kommentierten und heftig kritisierten Vorrede offenge-
legt. Abseits von aller Polemik, die er gegen den aufkommenden Historismus im 
Recht ebenso wie gegen den etablierten Subjektivismus der Meinungen und des 
Gefühls entfaltet,18 abseits auch von der Frage, wie „peinlich“ Hegel sich damit in 
der politischen Landschaft seiner Zeit positioniert,19 geht es theoretisch um die 
Frage, was sich auf dem Gebiet der Praxis, der politischen und rechtlichen Praxis 
zumal, überhaupt wissen lasse, welche Erkenntnis- und Geltungsansprüche eine 
Rechtsphilosophie mit Gründen erheben kann und welche Gründe dies sind.  

Dabei steht schon in der Vorrede der Staat im Mittelpunkt. Im Klima tiefgrei-
fender politischer Veränderung seit der Französischen Revolution ist das Verhältnis 
der Rechtsphilosophie zum Staat problematisch geworden: Ist die politische Philo-
sophie Staatslegitimation, Staatskritik oder gar Staatsentwurf? Hegels Haltung 
scheint klar zu sein:  

„So soll denn diese Abhandlung, insofern sie die Staatswissenschaft enthält, nichts anders seyn, 
als der Versuch, den Staat  als  ein in s ich Vernünft iges zu begreifen und darzustel-
len. Als philosophische Schrift muß sie am entferntesten davon seyn, einen Staat , wie er  
sein sol l , construiren zu sollen; die Belehrung, die in ihr liegen kann, kann nicht darauf ge-
hen, den Staat zu belehren, wie er seyn soll, sondern vielmehr, wie er, das sittliche Universum, 
erkannt werden soll.“20  

Mit dieser Haltung geht es Hegel aber zunächst nicht darum, das Bestehende um 
jeden Preis zu verteidigen; für ihn stellt sich vielmehr ein theoretisches Problem, 
wenn die Staatsphilosophie auf die bloße Aktualität eines „jetzige[n] Aus-
denken[s] und Ergründen[s] und Begründen[s]“21 reduziert wird:  

„Von der Natur  gibt man zu, daß die Philosophie sie zu erkennen habe, wie s ie  is t , daß der 
Stein der Weisen irgendwo, aber in der  Natur  selbst  verborgen liege, daß sie in s ich 
vernünft ig sey und das Wissen […] ihr immanentes Gesetz und Wesen zu erforschen und 
begreifend zu fassen habe. Die s i t t l iche Welt dagegen, der Staat, sie, die Vernunft, wie sie 
sich im Elemente des Selbstbewußtseyns verwirklicht, soll nicht des Glücks genießen, daß es 
die Vernunft ist, welche in der That in diesem Elemente sich zur Kraft und Gewalt gebracht 
habe, darin behaupte und inwohne. Das geistige Universum soll vielmehr dem Zufall und der 
Willkühr preisgegeben, es soll Gottverlassen seyn, so daß nach diesem Atheismus der 

 
18  Zu Hegels Abgrenzung gegenüber Historismus und Subjektivismus sowie zu seiner Einord-

nung in die klassische deutsche Rechtsphilosophie und die zeitgenössische Rechtsdiskussion 
vgl. Jaeschke 2003, 365–369 und Siep 2010b. Zu historischen Hintergründen der Entwicklung 
von Hegels Rechtsdenken vgl. auch Pöggeler 1983, IX–XLVIII und Westphal 1999, 234–240. 

19  Vgl. Siep 2010b, 25. 
20  Hegel, Grundlinien, GW 14.1, 15. 
21  Ebd., 8. 
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sittlichen Welt das Wahre sich außer ihr befinde, und zugleich, weil doch auch Vernunft 
darin seyn soll, das Wahre nur ein Problema sey.“22  

Ähnlich hatte bereits Kant in Bezug auf die Geschichte argumentiert, dass es irri-
tierend sei, wenn in diesem Gebiet alles bloß der Willkür und dem Zufall überlassen 
bleibe.23 Der Versuch, eine vernünftige Struktur in der Geschichte zu entdecken, 
war schon bei Kant mit der Teleologie einer verborgen wirkenden ‚Naturabsicht‘ 
erkauft, die man nicht behaupten könne, sich aber denken können müsse. Für Hegel 
ist der Skandal ungleich größer, denn Staat, Recht und Politik sind seinem Ver-
ständnis nach im Unterschied zur unmittelbaren, nicht selbstbewussten Gesetzmä-
ßigkeit der Natur Ausdruck selbstbewusster Vernunft: In der Geschichte realisiert 
sich – bei allen Zufällen – immer auch Vernunft. Deshalb enthält der moderne Staat 
als Resultat von Geschichte auch verwirklichte Vernunft, und deshalb ist in ihm 
philosophisch die politische Wahrheit erkennbar. Hegel wirft der Rechtsphiloso-
phie seiner Zeit vor, dass sie diese rationale Voraussetzung für philosophische Er-
kenntnis im Gebiet des Praktischen überhaupt unterlaufe, wenn sie stets neue 
Staatsentwürfe aus eines jeden „Herzen , Gemüth  und Begeisterung aufstei-
gen lasse“24 und so tue, „als ob noch kein Staat und Staatsverfassung in der Welt 
gewesen, noch gegenwärtig vorhanden sey“25. Hegel polemisiert hier gegen die phi-
losophische Preisgabe des Wahrheitsanspruchs, insbesondere in der praktischen 
Philosophie. Wahrheit gibt es nur im Verhältnis des Denkens zu einem durch eine 
wenigstens an sich rationale Form bestimmten Gegenstand. Deshalb sei es Aufgabe 
der Staatsphilosophie, die Rationalität des Staatsbegriffs aus den gegebenen Staaten 
herauszuarbeiten. Wenn Hegel freilich gegen den Subjektivismus geltend macht, 
dass, wenn man dem Volk die Beurteilung der Politik überlasse, man Gefühl und 
Frömmigkeit zum Maßstab erhebe,26 so wird damit rhetorisch zweierlei erschli-
chen: Erstens wird unterstellt, das Volk sei notwendigerweise auf Gefühl und Fröm-
migkeit beschränkt, so als könnte es nicht eine Aufgabe sein, durch Bildung diese 
Beschränkung aufzuheben. Zweitens muss die gegenüber diesem Gefühl aktuell 
herrschende Rationalität ja auch nicht zwingend die Wahrheit sein. Zwar argumen-
tiert Hegel hier zugunsten des wissenschaftlichen Prinzips der Allgemeinheit ge-
genüber der Partikularität, aber er bildet es zugleich zugunsten der bestehenden 
Verhältnisse auf die Wirklichkeit ab. So zeigt er, wenngleich es ihm um die Er-
kennbarkeit im Praktischen geht, doch auch politisches Verständnis dafür, dass „die 
Regierungen auf solches [nämlich staatskritisches; M.St.] Philosophiren endlich die 
Aufmerksamkeit gerichtet haben“27, d.h. die Autoren dienstrechtlich verfolgen, bei 
denen es sich ja um Gelehrte „im Staatsdienste“28 handele. Aber auch bei dieser und 
ähnlichen Stellen, die Hegel den Ruf des preußischen Staatsphilosophen einbrach-

 
22  Ebd. 
23  Vgl. Kant, IaG, 17f. 
24  Hegel, Grundlinien, GW 14.1, 9. 
25  Ebd. 8. 
26  Vgl. ebd. 9f. 
27  Ebd. 11. 
28  Ebd. 
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ten,29 ist zu beachten, dass eine ähnliche Auffassung auch von Kant vertreten wor-
den ist. Gerade in seiner Aufklärungsschrift unterscheidet Kant den öffentlichen 
vom privaten Vernunftgebrauch insofern, als ein Staatsdiener im Amt zu gehorchen 
habe. Ein Beamter darf sich als Gelehrter öffentlich kritisch über das Militär äußern, 
in Ausübung seines Dienstes muss er seine Erkenntnis den Dienstanweisungen un-
terordnen. Bei Hochschullehrern kommt es hier leicht zu Kollisionen. 

Dennoch ist das Problem, wie in der praktischen Philosophie von Wahrheit, 
von notwendig allgemein gültigem Wissen zu reden sei, nicht zu unterschätzen. Es 
ist damit die Frage verbunden, wie dieses Wissen ein fundamentum in re haben 
kann, wenn der Gegenstand, der Staat, ein historischer ist, der im Unterschied zur 
Natur Veränderungen unterliegt. Für Hegel sind freilich umgekehrt die historischen 
Gegenstände in besonderer Weise mit Vernunft aufgeladen und deshalb vernünftig 
erkennbar. Dafür aber muss in der Geschichte eine Rationalität angenommen wer-
den, Geschichte muss Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit sein, wenn Recht und 
Staat Gestaltungen der Freiheit sind. Für Hegel geht es darum, die Rationalität der 
Freiheit im geschichtlich gewordenen Staat und Recht zu erkennen und deren logi-
sche Form herauszuarbeiten.  

Diese Voraussetzung lässt keinen Raum für die Frage, wie es darzustellen wäre, 
wenn der historisch gewordene Staat die Freiheit nicht angemessen zur Wirklich-
keit bringt, sondern durch seine besondere Gestaltung von Freiheit die adäquate 
Wirklichkeit von Freiheit gerade verhindert, also eine zwar konsequente, aber in 
sich verkehrte Rationalität realisiert. Das Problem vertieft sich dadurch, dass keine 
Rechtsphilosophie die Rationalität der Freiheit rein logisch darstellen kann, son-
dern – wo sie nicht Utopie der bloß produktiven Einbildungskraft ist – diese stets 
am gegebenen historischen Material entfalten muss. Gerade dessen ist sich Hegel 
bewusst. Sein Ziel ist es, die Kontinuität der Rationalität der Freiheit über die im 
Material liegenden Brüche hinweg durch Vermittlung herzustellen. Eine fundamen-
tale Kritik an Erscheinungen, die nicht von der Form der Freiheit durchdrungen 
sind, ist der methodischen Voraussetzung nach nicht mehr möglich, denn sie würde 
die Kontinuität der Vernunft in der geschichtlichen Genese des Gegenstands Recht 
und Staat in Frage stellen, was Hegel in der Vorrede scharf zurückweist, denn es 
zerfiele damit die von ihm methodisch geforderte Einheit von Form und Inhalt:30 
Vernunft kann nur Vernünftiges erkennen, und ein Denken, dass das von ihm 

 
29  So zuerst Haym 1962; des Weiteren vgl. Riedel 1982. Die These, dass Hegel aus Angst vor der 

Zensur ‚reaktionär‘ formuliert habe, ist längst obsolet. Vgl. Lucas / Rameil 1980. 
30  Vgl. Hegel, Grundlinien, GW 14.1, 5f., 16. Zu dieser Problematik vgl. Jaeschke 2003, 372f.: 

Wenn die Eigendynamik der Gesellschaft sich gegen die innere Logik der Freiheit verselbstän-
dige, schlügen sittliche Normen in eine ‚Normativität des Faktischen‘ um. Hegel oszilliere da-
her zwischen Normativität und Deskription, weil er an der Einheit festhalten wolle. – Ganz 
anders akzeptiert Herzog 2017, 222, die Verselbständigung von Märkten, deren Existenz sie 
für eine anthropologische Notwendigkeit der „Suche nach Anerkennung“ hält. Wenn Märkte 
sich von der Politik emanzipierten, sei das nur mehr ein ethisches Problem. Für Hegel war es 
immerhin ein sittliches. 



Die Wirklichkeit der konkreten Freiheit?  17 

Erkannte als „ein Eitles“31 behauptet, ist selbst bloß eitel, d.h. unselbständig und 
vergänglich.  

Zwar ist Hegel bereit, Geschichte als ambivalente Entwicklung entgegenge-
setzter Momente zu denken, aber nur um den Preis von deren Einordnung in eine 
dialektische Vermittlungsbewegung, die am Ende ein verbindliches Resultat her-
vorbringt, in dem alle Gegensätze nicht getilgt, aber vermittelt sind. Ein Resultat 
hingegen, in dem Unvermittelbares bewahrt und das in sich zerrissen, angespannt 
und darum auch als Ganzes unwahr wäre, kann in dieser Dialektik nicht zustande 
kommen, ohne aus sich selbst heraus alsbald unterzugehen. Die eher beiläufigen 
Mängel, die in Hegels Konzept immerhin möglich sind, können nicht dargestellt 
werden, weil die Philosophie die innere Vernunft ihrer Gegenstände entwickelt. 

„Die unendlich mannichfaltigen Verhältnisse aber, die sich in dieser Aeußerlichkeit, durch das 
Scheinen des Wesens in sie, bilden, dieses unendliche Material und seine Regulirung, ist nicht 
Gegenstand der Philosophie. Sie mischte sich damit in Dinge, die sie nicht angehen; guten Rath 
darüber zu erteilen, kann sie sich ersparen“32. 

Damit ist zunächst oberflächliche Kritik, die nur am Schein, nicht an der Sache 
selbst etwas ändern will, ausgeschlossen. Ob und inwiefern Kritik überhaupt mög-
lich bleibt, ist noch offen. 

Die Entstehung einer kritischen Rechtsphilosophie ist extrem behindert 
dadurch, dass Rechtsphilosophie und politische Philosophie in der Neuzeit ganz 
überwiegend als formelle Disziplinen verstanden werden, in denen nach der ge-
rechten oder vernünftigen Form politischer Herrschaft gefragt wird. Die Gesell-
schaft wird dabei zwar als Sphäre einbezogen, in der materielle Voraussetzungen 
politischen Lebens geschaffen werden, aber die Organisation der Gesellschaft fällt 
mit der politischen Form zusammen. In der Folge beschränkt sich das Reden über 
Politik und Recht bis heute auf institutionelle Fragen der Gesetzgebung, der Admi-
nistration und der Rechtsprechung. Gerade Hegel war der erste, der die besondere 
Bedeutung der Gesellschaft für den Staat erkannte, aber er stellt beide bewusst so 
einander gegenüber, dass es entweder zu einer Vermittlung beider oder zu einer 
Überformung der Gesellschaft durch den Staat kommt. In der Entscheidung der 
bürgerlichen Rechtsphilosophie, vom Eigentum auszugehen, ist diese Entwicklung 
schon angelegt. Das privatrechtliche Eigentum bildet als notwendiges Institut bür-
gerlichen Rechts den Anfang eines Systems der rechtlichen und politischen Eigen-
tumssicherung. Hegels Betonung der Gesellschaft ermöglicht zwar im Unterschied 
zu Kant eine institutionelle Überformung des vereinzelten Privateigentums durch 
soziale Interessenvertretungen, aber das Eigentumsprinzip wird nicht als solches 
revidiert. Mit dem Privateigentum ist aber die Gesellschaftsform vereinzelter Pri-
vatproduzenten gesetzt und mit ihr die Konkurrenz um Profite auf der Basis der 
Ausbeutung von Lohnarbeit.33 Wo es schon früh Versuche kritischer Rechtsphilo-
sophie gegeben hat, wurde die historisch gegebene Eigentumsverteilung 

 
31  Hegel, Grundlinien, GW 14.1, 14. 
32  Hegel, Grundlinien, GW 14.1, 14f. 
33  Vgl. James 2017, 12. 
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wenigstens am Rande in Frage gestellt.34 Gleichwohl blieben diese Versuche ohne 
eine adäquate Theorie der modernen, kapitalistischen, Gesellschaft in sich wider-
sprüchlich. Ausreichende theoretische Voraussetzungen einer Rechtskritik finden 
sich deshalb erst bei Marx.35  

 
 

4. „WAS VERNÜNFTIG IST, DAS IST WIRKLICH; UND WAS WIRKLICH 
IST, DAS IST VERNÜNFTIG.“ 

 
Dieser Satz aus Hegels Vorrede zu den Grundlinien steht geradezu symbolisch für 
den Vorwurf, es handele sich um eine staatsapologetische, ja sogar den zeitgenös-
sischen preußischen Staat legitimierende Rechtslehre. Wiederholt ist darauf hinge-
wiesen worden, und zwar zunächst von Hegel selbst, dass der Begriff der Wirklich-
keit nicht die Gesamtheit der Erscheinungen bezeichne.36 Verwiesen wird dabei auf 
die Wissenschaft der Logik, vor allem das Kapitel über Die Wirklichkeit. Es lohnt 
sich, hier einige Überlegungen zum Verhältnis von Vernunft und Wirklichkeit in 
den Grundlinien und daran anschließend zur Lehre von der Modalität in der Wis-
senschaft der Logik zu formulieren, weil dies selten über bloße Verweise hinaus 
geschieht, obwohl es für das Verständnis von Hegels praktischer Philosophie vo-
rausgesetzt ist. 

Hegel betont in der Enzyklopädie, er habe nicht sagen wollen, dass jede Er-
scheinung, die existiere, vernünftig sei, schon weil sie existiere. Der Gegenstands-
bereich des Begriffs der Wirklichkeit sei enger als die Erscheinungswelt. Wirklich 
ist demnach nur dasjenige in der Erscheinungswelt, in dem die Vernunft zur 

 
34  Vgl. z.B. Rousseau 1977, I.9 Fn. 
35  Wenn bei Hegel kritisches Potential darin gesehen wird (vgl. für viele Neuhouser 2008, 227), 

dass der Begriff wirklichen Rechts nicht der des empirisch existierenden sei und darum ein 
normativer Maßstab, wird – unabhängig davon, ob die Grundlinien dies so hergeben – regel-
mäßig übersehen, dass für eine triftige Kritik nicht allein die Differenz eines positiven Zustan-
des und eines normativen Ideals genügt, sondern dass in dem normativen Ideal eine adäquate 
theoretische Durchdringung des positiven Zustandes vorausgesetzt werden muss. Insofern blei-
ben Hegels Gesellschafts- und Staatsbegriff als kritische Maßstäbe zumindest halb blind. – Ein 
ähnliches Problem besteht bei James 2017, der Hegels Rechtsbegriff als Kriterium dafür ver-
steht, alles, was nicht zur Selbstverwirklichung der Freiheit taugt, als Recht zu disqualifizieren 
(3). In der empirischen Realität sind aber die Erscheinungen nicht eindeutig zu differenzieren. 
So ist in der Privatautonomie des bürgerlichen Rechts (der individuellen Freiheit, Verträge zu 
schließen), gegenüber den persönlichen Bindungen des Lehnrechts zweifellos Freiheit verwirk-
licht, und doch ist zugleich ein individuell unkontrollierbarer Sachzwang gesetzt, tatsächlich 
Verträge zu schließen, auch einseitig ungünstige, wie Arbeitsverträge zu Minimalbedingungen 
bei Konkurrenz der Arbeitskräfte. Die Freiheit, die in der individuellen Macht, Vereinbarungen 
für sich selbst zu treffen, durchaus schon liegt, ist mit Unfreiheit vermengt und kann nicht durch 
eine Rechtskritik, sondern nur durch eine grundsätzliche Gesellschaftsveränderung freigesetzt 
werden: Fiele der Zweck, durch Ausbeutung Profit zu erzeugen, so fiele auch die freiheitsbe-
schränkende Seite des freien Vereinbarens weg. 

36  Vgl. Hegel, Enzyklopädie (1830), GW 20, § 6 Anm. Vgl. statt vieler für die Rezeption Vieweg 
2012, 24f. 
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Wirkung komme.37 Damit wird aber der Begriff der Wirklichkeit von vornherein 
durch die Vernunft bestimmt: Wirklichkeit ist dann derjenige Teil der Erscheinun-
gen, in denen Vernunft wirkt. Zu sagen, das Wirkliche sei vernünftig und umge-
kehrt, scheint so zunächst eine Tautologie zu sein. Der Inhalt der Begriffe ‚wirk-
lich‘ und ‚vernünftig‘ ist derselbe, der Begriff des Wirklichen betont lediglich, dass 
der logische Inhalt der Vernunft eine Dimension realer Wirkung entfaltet. Das ei-
gentlich Interessante liegt nun darin, dass die Identifizierung des Inhalts von Wirk-
lichkeit mit dem Inhalt von Vernunft die Wirklichkeit zur Notwendigkeit werden 
lässt. Wenn zwischen der in sich logisch notwendigen Vernunft und der Wirklich-
keit kein Moment des Zufälligen eingeschaltet ist, dann ist die Wirklichkeit die pure 
Selbstverwirklichung der Notwendigkeit der Vernunft. Wäre das anders, dann 
müsste es eine Vernunft geben, die der Modalität nach der Möglichkeit zuzuordnen 
wäre; das aber widerspricht dem Begriff der Vernunft.  

Hegels Satz von der Wirklichkeit des Vernünftigen folgt damit der Form des 
ontologischen Gottesbeweises, der von einem Mangel auf das mängellose Vollstän-
dige, vom Resultat einer privativen Negation auf deren vollständiges Subjekt 
schließt.38 In seiner klassischen Formulierung bei Anselm von Canterbury39 besagt 
dieser Beweis Folgendes: Es lässt sich nicht konsistent denken, dass Gott nicht 
existiert. Wer das denkt, muss dafür den Begriff Gottes denken können. Der Begriff 
Gottes ist der des absolut vollkommenen Wesens, über den hinaus nichts Größeres 
gedacht werden kann. Wird nun gedacht, ein solches Wesen existiere nicht, dann 
ist der so gedachte Begriff Gottes der des absolut vollkommenen Wesens, aber ver-
ringert um seine Existenz. Es lässt sich aber zumindest denken, dass das absolut 
vollkommene Wesen auch existiert. Deshalb ist der Begriff des Wesens, über das 
hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, das aber nicht existiert, eben nicht 
der Begriff des Wesens, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das 
heißt, der Begriff des vollkommensten Wesens kann nicht ohne seine Existenz ge-
dacht werden. Deshalb folgt aus dem Begriff Gottes – als absolut vollkommenen 
Wesens, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann – direkt, dass er 
auch existiert.  

In Analogie dazu behauptet Hegel, dass die in sich vollkommene Vernunft in 
die Wirklichkeit übergehe und die Wirklichkeit nur wirklich gewordene Vernunft 
sei. Gölte dies für den geschichtlichen Gegenstand Recht, den Hegel von der Frei-
heit her versteht, dann verwirklichte Freiheit sich notwendig, das heißt, Freiheit 
wäre der Modalität nach nicht als Möglichkeit, sondern als Notwendigkeit be-
stimmt. Das setzt einen Freiheitsbegriff voraus, der unter dem freien Willen nur den 
vernünftig bestimmten Willen versteht, das durch Zufall und Affekte bestimmte 
Wollen jedoch dem zuordnet, was Kant in der Metaphysik der Sitten Willkür 

 
37  Vgl. Vieweg 2012, 25. 
38  Vgl. Bulthaup 2007, 60: „Jede privative Negation setzt ein in sich vollständiges Subjekt voraus. 

Modell des Schlusses von den Resultaten der privativen Negation auf deren vollständiges Sub-
jekt ist der ontologische Gottesbeweis“.  

39  Vgl. Anselm von Canterbury 2005, Kapitel 2. 
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genannt hat.40 Allerdings hatte Kant in der Religionsschrift die Freiheit als „intelli-
gible Tat“41 noch einmal oberhalb von kontingenter Willkür und notwendiger Wil-
lensfreiheit angesetzt, weil die unter Menschen wirkliche Freiheit nur als bewusste 
vernünftige Bestimmung der nicht notwendig vernünftigen Willkür zu denken ist.  

In der praktischen Philosophie führt der ontologische Gottesbeweis nur bis zur 
Forderung der Wirklichkeit des Vernünftigen, die ihre kategorische Form freilich 
aus der begrifflichen Notwendigkeit des Vernünftigen bezieht. Damit ist allerdings 
der Modus des Sollens für moralische Normen verbunden, der auch bei Kant kein 
bloßes, sondern ein kategorisches Sollen ist. Dass es aber eben ein Sollen ist, drückt 
aus, dass die praktische Vernunft nicht ihre eigene Realisierung kausal verbürgen 
kann. Der Begriff eines kategorischen Sollens birgt allerdings den Widerspruch, 
notwendig und zufällig zugleich zu sein. Der Übergang von der Vernunft zur Wirk-
lichkeit lässt sich bei Kant weder aus der Vernunft noch aus der Wirklichkeit hin-
reichend bestimmen. Damit treten Vernunft und Wirklichkeit, philosophische Ein-
sicht und wirkliche Freiheit auseinander.  

Darin liegt für Hegel ein erkenntnistheoretischer Mangel der praktischen Phi-
losophie: Ihren Erkenntnissen kommt nicht aus notwendigen Gründen objektive 
Realität zu. Wenn sich die objektive Realität praktischer Vernunft aber nicht be-
gründen lässt, dann entsteht mit der praktischen Philosophie ein Bruch im System 
der Philosophie, in dem doch jede Stelle von jeder anderen aus erreichbar sein 
muss.  

Wie schon von Kant vorbereitet, vermittelt Hegel Vernunft und Wirklichkeit 
geschichtlich, und so wie die Begriffsbestimmungen der Logik durch eine imma-
nente Bewegung zur absoluten Idee sich entwickeln, so entfaltet sich die Freiheit 
in der Geschichte zum Staat. Was im Staat an vernünftiger Freiheit zur Wirklichkeit 
kommt, ist dann notwendige Verwirklichung des Vernünftigen, das die rechtsphi-
losophische Darstellung herauszuarbeiten hat, unangesehen derjenigen Erscheinun-
gen, die nicht vernünftig sind.42 In welchem Verhältnis das an den vernünftigen 
Kern der Freiheit sich anhängende irrationale Gehäuse zur Wirklichkeit der Freiheit 
steht, geht – so könnte man mit einer Formulierung Hegels sagen – den Staat nichts 
an: Ob es sich um Bestimmungen handelt, die von der Vernunft eingeholt und auf-
gehoben werden, oder um solche, die als endlicher Ballast unvermeidlich hinzu-
nehmen sind, bleibt offen. Der Satz, dass das Vernünftige wirklich sei, behauptet 
nur, dass in den Gestaltungen menschlicher Freiheit, insofern Freiheit als ein Ver-
nünftiges notwendig ist, ein vernünftiger Kern zur Wirklichkeit komme. So ist das 
Römische Recht, insofern es überhaupt objektiver Wille ist, eine Manifestation der 
Freiheit, auch wenn die Einrichtung der Sklaverei dem Recht zuwider ist. Und so 
kann Hegel einerseits sagen: „Daß Gewalt und Tyranney ein Element des positiven 

 
40  Vgl. Kant, MS, 213. 
41  Kant, RGV, 38. 
42  Vgl. Hegel, Enzyklopädie (1830), GW 20, 46: „[W]er wäre nicht so klug, um in seiner Umge-

bung vieles zu sehen, was in der That nicht so ist, wie es seyn soll? Aber diese Klugheit hat 
Unrecht sich einzubilden, mit solchen Gegenständen und deren Sollen sich innerhalb der Inte-
ressen der philosophischen Wissenschaft zu befinden.“ 



Die Wirklichkeit der konkreten Freiheit?  21 

Rechts seyn kann, ist demselben zufällig und geht seine Natur nicht an.“43 Ande-
rerseits: „Der schlechteste Staat, dessen Realität dem Begriffe am wenigsten ent-
spricht, insofern er noch existirt, ist er noch Idee, die Individuen gehorchen noch 
einem Machthabenden Begriffe.“44 Zwar hatte auch Kant die Positivität des Staates 
unter allen Umständen als realisierte Freiheit für unantastbar erklärt,45 aber bei ihm 
blieb der Freiheitsbegriff als Spontaneität der reinen praktischen Vernunft einer-
seits und als moralische Forderung nach Einheit der Vernunft mit sich selbst ande-
rerseits in einem Spannungsverhältnis zur historischen Wirklichkeit; bei Hegel ist 
die Freiheit als Moment mit der Wirklichkeit vermittelt.  

Mit dem ‚machthabenden Begriff‘ zitiert Hegel – wie modifiziert auch immer 
– den Ordnungsbegriff des frühneuzeitlichen Souveränitätsdenkens,46 das die unbe-
dingte Notwendigkeit der Herrschergewalt aus der Abwendung eines perhorreszier-
ten Naturzustandes legitimierte; eine Ausnahme bildete vor allem Rousseau, der 
eher nonchalant feststellte, dass eine Gesellschaft, deren Ordnungsinstitutionen 
nicht mehr funktionieren, sich eben zugunsten eines verbesserten Neuanfangs auf-
löst.47 Das Kriterium ergab sich für Rousseau schlicht aus der Umkehrung: Eine 
Gesellschaft, die sich auflöst, hat keine wirksamen Ordnungsinstanzen mehr und 
löst sich daher zu Recht auf. Anders gesagt: Eine notwendige Verbindung von Ver-
nunft und Wirklichkeit gibt es in der praktischen Philosophie nur, soweit die Wirk-
lichkeit nicht in die Erscheinungswelt eintritt: als Wirklichkeit des Denkens. Die 
Wirklichkeit des Vernünftigen in der Erscheinungswelt ist zufällig, nicht notwen-
dig. Das allein ermöglicht ein selbstbewusstes Mitwirken vernünftiger Subjekte an 
der Geschichte.  

Geschichte kann den Bruch zwischen notwendiger praktischer Vernunft und 
Zufälligkeit ihrer Verwirklichung überbrücken. Denken lässt sich die gelungene 
Überbrückung aber nur vom Begriff des Resultats aus: Die Ordnung geschichtli-
cher Erfahrung nach vernünftigen Begriffen erfolgt vom Ende her, nur aus der Vor-
stellung des gelungenen Resultats lassen sich die für sich unvernünftig und unver-
bundenen Erscheinungen der Geschichte zu einer Reihe von Bedingungen ordnen, 
der Verlauf der Geschichte kann rückblickend als Reihe von Antezedentien er-
schlossen werden. Umgekehrt kann nur die Antizipation eines Zieles selbstbe-
wusst-zielgerichtetes Handeln in der Geschichte ermöglichen. Die Vernunft in der 
 
43  Hegel, Grundlinien, GW 14.1, § 3 Anm. 
44  Hegel, Logik II, 175f. Westphal 1999, 234 scheint das Gegenteil zu behaupten: „The mere fact 

that a state exists, on Hegel’s view, does not entail that it is […] rational“.  
45  Vgl. Städtler 2015. 
46  Zwar hebt Hegel die Äußerlichkeit frühneuzeitlicher Machtbegründung argumentativ auf, aber 

dennoch steht die objektive Stabilität im Vordergrund, die aber nun durch politische Vermitt-
lung der Gesellschaft, nicht durch äußerliche Herrschergewalt wirklich sein soll. Herrschaft 
reproduziert sich aber bei Hegel dadurch, dass das Allgemeine, mit dem die Einzelnen vermit-
telt werden, nicht das vernünftige Allgemeine ist, dem alle Einzelnen qua Vernunft zustimmen 
können müssten, sondern es ist das geschichtliche Allgemeine, die Gesetzmäßigkeit der Inte-
ressenkonstellation der bürgerlichen Gesellschaft, die sich selbst im Staat als allgemeine denkt. 

47  Vgl. Rousseau 1977, III.11. Damit spricht Rousseau freilich nur die Konsequenz der verbrei-
teten Lehre aus, dass ein Souverän, wenn er seine Macht faktisch verliert, zugleich die Legiti-
mation einbüßt. Vgl. z.B. Hobbes 1996, 283. 
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Geschichte hängt von der Antizipation der im Ziel verwirklichten Vernunft ab. 
Wird diese Antizipation jedoch aus der logischen Notwendigkeit praktischer Ver-
nunft heraus als notwendige Wirklichkeit der Vernunft gedacht, schwindet nicht 
nur die Kontingenz, sondern auch die Geschichtlichkeit aus der Geschichte. Ge-
schichtliches Handeln wäre aus den Folgen, den Konsequenzen heraus determi-
niert. Und als determinierte wäre sie nicht das Medium der Verwirklichung ver-
nünftiger Freiheit. Um der Freiheit willen ist der Begriff der Gegenwart inkonsis-
tent, durch Notwendigkeit und Zufälligkeit zugleich bestimmt. Das fällt in Hegels 
Satz von der Wirklichkeit des Vernünftigen weg.  

Die Gegenwart ist ein Übergangsmedium, in dem kontingente Konsequenzen 
sich zu Antezedentien weiterer Konsequenzen verfestigen. Zwar sind die zu Ante-
zedentien verfestigten ehemaligen Konsequenzen nicht mehr im Modus der Mög-
lichkeit, sondern in dem der Wirklichkeit – sie bilden die Erscheinungswelt und 
deren Geschichte, an der keine Zukunftskonzeption vorbeiagieren kann – aber not-
wendig sind sie nur in dem Sinne, dass sie nicht ungeschehen gemacht werden kön-
nen, nicht aber in dem Sinne, dass nicht spätere Handelnde wieder gegen sie agieren 
und eine Wirklichkeit produzieren könnten, in der die Wirkung früherer Handlun-
gen getilgt wird. Der andere Sinn von Notwendigkeit – dass Geschehenes nicht 
ungeschehen gemacht werden kann, setzt sich darin durch, dass reaktionäre Politik 
nie den status quo ante wiederherstellt, sondern dessen Wiederholung in einer 
durch das Gewesene vermittelten Form.  

 
 

5. DIE LOGISCHEN KATEGORIEN DER MODALITÄT UND DIE FORM 
DES ONTOLOGISCHEN GOTTESBEWEISES 

 
Die Unterscheidung von emphatischer Wirklichkeit und bloßer Existenz beruht auf 
der Bestimmung der Modalität in der Wissenschaft der Logik. Ein Blick auf Hegels 
diesbezügliche Begriffskonstruktion kann die logisch-ontologische Voraussetzung 
der Grundlinien zusätzlich erhellen. 

Wirklichkeit, die Übereinstimmung von Begriff und Existenz, ist in einer Hin-
sicht grundsätzlich eingeschränkt: Die Übereinstimmung von Begriff und Existenz 
ist unmittelbar weder aus dem Begriff noch aus der Existenz hinreichend begründet 
und bleibt deshalb zufällig, das heißt die Wirklichkeit ist beschränkt durch die Mög-
lichkeit.  

Lässt sich zeigen, dass diese Möglichkeit zu existieren oder nicht zu existieren 
selbst eine notwendige Bestimmung der Wirklichkeit ist, dann fallen im Ganzen von 
Begriff und Existenz die äußerlichen Differenzen von Möglichkeit und Wirklich-
keit weg.48 Das Ganze ist dann als Notwendigkeit bestimmt, die in sich das Wirkli-
che und das Zufällige als Momente aufeinander bezieht: Bestimmungen, die dem 
Begriff selbst zugehören und solche, die zu ihm hinzutreten (müssen).  

 
48  Vgl. Schmidt 1989, 167: „Die Zufälligkeit bringt die Substanz nicht in Gefahr, sie ist in ihr 

aufgehoben.“ Vgl. auch Requate 1997. 


